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1. Vorbemerkung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Auenwald hat am 08.05.2023 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den 

Bebauungsplan „Am Riedbächle“ gemäß § 2 Abs. 1 und § 13a Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen und 

diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die (erste) Offenlage fand vom 22.05. bis 23.06.2023 

statt. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 19.02.2024 die eingegangenen 

Stellungnahmen untereinander und gegeneinander abgewogen und beschlossen, Plan und Text zu 

ändern. 

 

In seiner öffentlichen Sitzung am 19.02.2023 hat der Gemeinderat den Beschluss zur erneuten 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Am Riedbächle“ gefasst. Die erneute öffentliche 

Auslegung nach § 4a Abs.3 und § 3 Abs. 2 BauGB fand statt in der Zeit vom 26.02.2024 bis 28.03.2024, 

auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut 

beteiligt. Grundlage war der Bebauungsplanentwurf vom 08.05.2023/19.02.2024. Der Gemeinderat 

hat in der öffentlichen Sitzung vom 22.04.2024 die eingegangenen Stellungnahmen untereinander und 

gegeneinander abgewogen und beschlossen, dass das südwestliche Grundstück (Flst.-Nr. 28/1) aus 

dem Geltungsbereich entnommen wird. 

 

In seiner öffentlichen Sitzung am 22.04.2024 hat der Gemeinderat den Beschluss zur zweiten erneuten 

öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Am Riedbächle“ gefasst. Die erneute öffentliche 

Auslegung nach § 4a Abs.3 und § 3 Abs. 2 BauGB fand statt in der Zeit vom 03.05.2024 bis 07.06.2024, 

die von der Änderung betroffenen Behörden wurden nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut beteiligt. 

Grundlage war der Bebauungsplanentwurf vom 08.05.2023/19.02.2024/22.04.2024. Über die 

Anregungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind 

die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 

 

Es folgt eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, die Anregungen im Original und die 

Beschlussvorschläge. 

 

 

2. Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren "Am Riedbächle" 
Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind 

hervorgehoben:  

Nr. 1 Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

Nr. 2 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 3 Verband Region Stuttgart mit Fristverlängerung bis 19.07.2023 

Nr. 4 Stadt Backnang und Baurechtsamt und Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft  

Nr. 5 Stadtwerke Backnang 

  

Von Seiten der Öffentlichkeit gingen diesmal keine Stellungnahmen ein. 
 



3 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme. 

 

 

 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme. 

 

 

 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschlussvorschlag: Kenntnisnahme. 
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Die erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs.3 und § 3 Abs. 2 BauGB fand statt in der Zeit 

vom 26.02.2024 bis 28.03.2024, auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

wurden nach § 4a Abs. 3 BauGB erneut beteiligt. Grundlage war der Bebauungsplanentwurf vom 

08.05.2023/19.02.2024. Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene 

Anregungen sind hervorgehoben:  

Nr. 1 Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

Nr. 2 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 3 Verband Region Stuttgart mit Fristverlängerung bis 19.07.2023 

Nr. 4 Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Amt Ludwigsburg 

Nr. 5 Handwerkskammer Region Stuttgart 

Nr. 6 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Nr. 7 Stadt Backnang und Baurechtsamt und Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft  

Nr. 8 Stadtwerke Backnang 

Nr. 9 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart VVS 

Nr. 10 Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM 

Nr. 11 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 12 Syna GmbH 

  

Außerdem gingen drei private Stellungnahmen ein: 

Nr. 13 A.R. Freesienweg Auenwald 

Nr. 14 B.R. Däfernstraße Auenwald 

Nr. 15 U.B. Däfernstraße Auenwald 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Hinweise betreffen den Vollzug und werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Da keine Höhenfestsetzungen von Straßen erfolgt sind, trifft das für diesen 

Bebauungsplan nicht zu. 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Der Hinweis wird im Textteil Ziffer III.11 ergänzt. 

 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Der Hinweis ist bereits im Textteil Ziffer III.8 

enthalten. 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Der landwirtschaftliche Betrieb befindet sich in einer Gemengelage mit 

reinen Wohngebäuden, einer dörflichen Wohnbebauung und reinen 

Gewerbebetrieben. Durch den Bebauungsplan ändert sich an dieser 

Situation nichts grundsätzlich. Das wäre anders, wenn das Gebiet weiter in 

Richtung Wohnbebauung hätte entwickelt werden sollen. Da es aber Ziel 

war, die gewerbliche Nutzung zu erhalten und zu stärken, ergibt sich allein 

daraus kein Nachteil für den Betrieb. Die landwirtschaftliche Fläche wurde 

unter anderem auch deshalb aufgenommen, um eine für die gewerbliche 

Nutzung nachteilige Entwicklung ausschließen zu können. Es ist daher Sache 

des Betriebes die neuen Anforderungen der TA-Luft einzuhalten. 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Die Hinweise aus der damaligen Stellungnahme 

wurden aufgenommen. Dass keine weiteren Bedenken bestehen, wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgeschlossen ist nur der regional bedeutsame Einzelhandel, nicht der 

Einzelhandel generell. Die Festsetzung im Textteil lautet: „Außerdem sind 

Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig“. Damit sind Einzelhandelsnutzungen 

dann zulässig, wenn es nicht der Hauptzweck des Betriebes darstellt.  

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Anregung ist erfüllt, Änderungen sind nicht 

erforderlich. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

7. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme. 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme. 

 

 
Beschluss vom 22.04.2024: Kenntnisnahme. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss vom 22.04.2024: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die damals gegeben Hinweise (auf Kabelanlagen) wurden zur Kenntnis 

genommen. 

 
Beschluss vom 22.04.2024: erneute Kenntnisnahme. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Die in der damaligen Stellungnahme gegeben Hinweise wurden im Textteil 

und der Begründung ergänzt. 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Anregungen sind bereits erfüllt, weitere 

Änderungen sind nicht erforderlich. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von: xxx  

Gesendet: Montag, 26. Februar 2024 11:22 

An: Pierre Mayer <Mayer@auenwald.de> 

Betreff: B-Plan `Am Riedbächle` 

 

Guten Morgen Pierre, 

mit eurer Aufstellung zum B-Plan `Am Riedbächle` bin ich nicht einverstanden. Meines 

Erachtens ist es nicht in Ordnung neben einem Bauunternehmen und einem Gartenbau-

betrieb ein eingeschränktes Gewerbegebiet zu beschließen. Es ist weder ganz Gewerbe 

noch wohnen. Ein Mittelweg ist immer blöd, daher bitte den Einwand für Mischgebiet 

damit man Wohnen und Arbeiten kann oder reines Gewerbegebiet sodass man uneinge-

schränkt arbeiten kann. Durch die gesetzlichen Vorgaben durch Öfnnungszeiten und 

Lärm sehe ich keine Gründe die dagegen sprechen. 

Bitte bestätige mir den Einwand der Mail. Falls ich noch was anderes machen kann bitte 

melden. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

xxx 

Garten- und Landschaftsbau 

xxx 

Freesienweg x 

71549 Auenwald 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird auf die Begründung Ziffer 5 verwiesen: 

Die Ausgestaltung als auf mischgebietstypische Nutzungen eingeschränkt 

nutzbare gewerbliche Flächen erfolgte, weil eine Wohnbebauung Konflikte 

mit dem direkt angrenzenden Gewerbegebiet und der nördlich gelegenen 

landwirtschaftlichen Hofstelle erzeugt hätte. Eine uneingeschränkt gewerb-

liche Nutzung dagegen hätte Konflikte mit den vorhandenen Wohngebäuden 

im westlichen und südlichen Anschluss des Gebietes verursacht. Baurechtlich 

ist auch die Durchmischung der als Dorfgebiet anzusprechenden Bereiche 

bzw. des ausgewiesenen Mischgebietes südlich zu gewährleisten, hierfür ist 

ein ausreichend großer Anteil an gewerblicher Nutzung erforderlich. 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Gebietstypik wird nicht geändert. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von: xxx  

Gesendet: Montag, 26. Februar 2024 19:01 

An: Pierre Mayer <Mayer@auenwald.de> 

Betreff: Einspruch gegen den Bebauungsplan für das "Riedbächle" 

 

Hallo Herr Mayer, 

nachdem ich aus den Medien erfahren habe, dass der Bebauungsplan für das 

"Riedbächle" neu beschlossen werden soll, möchte ich hiermit Einspruch einlegen. Es 

erscheint mir ungewöhnlich, Einschränkungen vorzusehen, während gleichzeiSg der 

Einzelhandel nicht erlaubt werden soll. Diese Inkonsistenz ist für mich nicht 

nachvollziehbar. Daher bin ich mit dem Beschluss nicht einverstanden und fordere 

entweder ein uneingeschränktes Gewerbegebiet oder einen klaren Kontrast mit 

ausschließlichem Wohnen. 

BiTe um kurze BestäSgung meines Einspruches.  

 

Liebe Grüße, xxx 

 

Tierra Noble GmbH · Däfernstraße 13 · 71549 Auenwald 

xxx· www.Serra-noble.de  

GeschäVsführung: xxx  · Amtsgericht StuTgart HRB 788754 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anregung ist etwas unglücklich formuliert, aus der Sicht des Betriebs-

eigentümers aber nachvollziehbar. Der Betrieb stellt Recyclingprodukte her 

und arbeitet Baumaterialien so auf, dass diese in hochwertiger Form wieder 

verwendet werden können. Er ist damit Teil der Energiewende, weil die in 

den Materialien enthaltene graue Energie genutzt wird. Außerdem ent-

lastet dies die sehr knappen Deponiekapazitäten.  

Aufgrund der Ausgangsmaterialien fällt die Tätigkeit aber unter die seit Juli 

2023 geltende Mantelverordnung, die für solche Betriebe grundsätzlich 

eine industriell nutzbare Fläche vorsieht. Die Mängel der Verordnung in der 

praktischen Umsetzung sind bekannt. Aus den bisher verfügbaren Informa-

tionen des Genehmigungsverfahrens ergibt sich, dass es sich entweder um 

einen atypischen Betrieb handelt, der dann auch auf den eingeschränkt 

gewerblich nutzbaren Flächen zulässig wäre. Anderenfalls hilft es auch 

nichts, nur einen Teil der Fläche (z.B. den hinteren Teil der Halle) als unein-

geschränktes Gewerbegebiet auszuweisen, auch wenn sich dadurch an den 

zulässigen Immissionen an den außerhalb benachbarten Wohngebäude 

keine Änderungen ergeben.  

 

Beschluss vom 22.04.2024: Die Anregungen werden zur Kenntnis 

genommen, die vorgeschlagenen Änderungen erscheinen nicht zielführend 

und werden daher nicht umgesetzt.  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Von: xxx  

Gesendet: Donnerstag, 22. Februar 2024 16:36 

An: Pierre Mayer <Mayer@auenwald.de> 

Betreff: WG: Gemeinde Auenwald, Bebauungsplan Am Riedbächle 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 19.02.2024 hatte Herr Jürgen Kengeter bei der Gemeinderatsitzung TOP 3 

Bebauungsplan „Am Riedbächle“ einen Antrag gestellt, den Beschluss bis zur nächsten 

Gemeinderatssitzung zu vertagen um offene Fragen im Bezug auf die Grundstücke Flur 

26/2, 28/1, 28, 27, 25/3 abzuklären. Der Antrag wurde von der Versammlung abgelehnt. 

Grundlage dazu war eventuell die von Bürgermeister Herr Ernst getätigte Aussage, dass 

sich für die Eigentümer der entsprechenden Grundstücke absolut nichts ändert und der 

Status Quo erhalten bleibt. Diese Aussage ist nach meinem Kenntnisstand absolut falsch. 

Eventuell ist daher die Beschlussfassung sogar nicht rechtskräftig getroffen worden. 

Derzeit sind die Grundstücke als Mischgebiet ausgewiesen. Nach der Änderung des 

Bebauungsplans werden die Grundstücke als eingeschränktes Gewerbegebiet ausge-

wiesen. Zwischen den beiden Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeiten sowie des Wertes 

der Grundstücke ergeben sich erhebliche Unterschiede. 

Zum weiteren Verständnis: 

 Eigentümerin der Flurstücke 26/2, 27, 25/3 ist meine Mutter xxx, Rentnerin 

ohne Gewerbebetrieb 

 Flurstück 28/1 auf dem sich das Wohnhaus Däfernstraße 5 befindet, 

Gemeinschaftliche Eigentümer mit 86 % Wohnfläche xxx und mit 14% 

Gewerbefläche xxx) 

 Eigentümer des Flurstückes 28 ist xxx, Gesellschafter – Geschäftsführer der 

Böhret GmbH & Co.KG. Auf dem Flurstück befindet sich die Werkstatt mit Lager 

des Unternehmens. 

Neue Wohnbebauung, bzw. Wohnen im bestehenden Wohnhaus Däfernstraße 5 

(Baujahr ca. 1936): 

 Im Mischgebiet ist eine Wohnbebauung ohne Einschränkungen möglich. 

 Als Eigentümerin ohne Gewerbebetrieb kann meine Mutter in Ihrem eigenen 

Haus wohnen bleiben. 

 Als Mieter oder Eigentümer ohne Gewerbebetrieb kann ich selbst in einigen 

Jahren im Ruhestand im Haus Däfernstraße 5 wohnen bleiben. 

 Als Eigentümer ohne Gewerbebetrieb könnte ich selbst in einigen Jahren im 

Ruhestand auf einer Stelle der Grundstücke ein Wohnhaus bauen und dort 

wohnen 

 Im eingeschränkten Gewerbegebiet ist eine Wohnbebauung nur für 

Wohnzwecke von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für 

Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem dort ansässigen Gewerbebetrieb 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen sind an zwei Stellen fehlerhaft: 

 

Für die Flächen liegen keine planungsrechtlichen Festsetzungen vor. Die 

Fläche ist daher dem unüberplanten Innenbereich zuzuordnen. Die Nach-

barschaft ist an zwei Seiten deutlich gewerblich geprägt (ohne jede Wohn-

bebauung), westlich als Dorfgebiet anzusprechen und südlich zwar als 

Mischgebiet festgesetzt, aber eher als Wohngebiet anzusprechen. 

 

Das bestehende Gebäude Nr.5 wurde als Wohn- und Geschäftshaus 

genehmigt, entspricht also planungsrechtlich dem heute in einem 

Gewerbegebiet üblichen Wohnen. Dass zu einem unbekannten Zeitpunkt 

eine Umnutzung vorgenommen wurde, ist ein weit verbreitetes Problem, 

kann aber nicht der Gemeinde angelastet werden. Eine Genehmigung 

hierzu ist jedenfalls nicht bekannt und wurde bisher auch nicht im Rahmen 

einer Baukontrolle bemerkt und ist insofern ein neuer Tatbestand. 

 

Es spricht allerdings nichts dagegen, auch diese Fläche aus dem Bebauungs-

plan herauszunehmen, nachdem der Eigentümer erklärt hat, dass dies keine 

nachteiligen Auswirkungen auf seinen Betrieb und die in seinem Eigentum 

befindlichen gewerblichen Flächen hat. Der Nachbar müsste die Wohn-

nutzung bei einer Umnutzung ohnehin beachten, ihm sind die zusätzlichen 

Einschränkungen zumutbar. 

 

Beschluss vom 22.04.2024: Der Lageplan wird entsprechend geändert. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 

ist, ausnahmsweise unter eingrenzenden Voraussetzungen zulässig. 

 Als Eigentümerin ohne Gewerbebetrieb muss meine Mutter laut einer 

Besprechung mit der Gemeindeverwaltung aus rechtlicher Sicht aus Ihrem 

eigenen Haus ausziehen. Ebenso eine weitere im Mietverhältnis befindliche 

Person die im Haus wohnt. 

Grundstückswert: 

 Der Grundstückswert wird sich wesentlich verändern.  Im Vergleich der 

Bodenrichtwerte der betroffenen Flurstücke von aktuell € 220,-- / m² wird der 

Bodenrichtwert sich auf € 110,-- / m², wie im aktuellen Gewerbegebiet 

Forststraße absenken. 

 Ein eventueller Verkauf der Grundstücke zum Zwecke der Altersversorgung 

wird dann um Voraussichtlich die Hälfte des Grundstückswertes geringer. 

Ende des Jahres 2022 wurde ich von der Gemeindeverwaltung kontaktiert. Mir wurde 

mitgeteilt, dass durch die betrieblichen Veränderungen bei unserem Nachbar Unter-

nehmen, der xxx mit Verlegung der Betriebsstätte eine Bebauungsplanänderung der 

betroffenen Grundstücke der xxx erfolgen soll. Die Besitzerfamilie xxx hatte sich 

gegenüber der Gemeindeverwaltung eine weitere gewerbliche Nutzung gewünscht. Über 

eine Bebauungsplanänderung wurde hier ebenso wenig informiert. Es sollte zudem 

vermieden werden, dass es eventuell zu Einschränkungen in unseren eigenen 

Betriebsabläufen kommt, sollte es doch zu einer Wohnbebauung bis unmittelbar an 

unsere Grundstücksgrenzen kommen. Da wir an unserem Unternehmensstandort nichts 

produzieren und auch unsere Betriebszeiten außerhalb der Nachtruhezeiten sind, hatte 

ich keinerlei Bedenken, dass wir zulässige Lärmemissionen überschreiten könnten. Es 

wurde mir ein Bebauungsplan vom 21.11.2022 übermittelt, gefertigt von roosplan. Auf 

diesem Plan ist lediglich die Fläche der xxx als betroffen vermerkt. (Anlage 

„Bebauungsplan_2022_11_21“). 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im April 2023 habe ich im Ratsinformationssystem der Gemeinde Auenwald in der 

Sitzungsvorlage zur GR Sitzung am 08.05.2023 entdeckt, dass die Planung insoweit 

verändert wurde, dass auch die beschriebenen Grundstücke unserer Familie einbezogen 

wurden. Eine Vorabinformation der Gemeindeverwaltung erfolgte nicht.  

(Anlage „715491209338_22163_Auenwald_Riedbaechle_PLANTEIL“). 

 
In der Begründung des Planungsbüros roosplan ist auf der Seite 1 beschrieben, dass die 

Bebauungsplanänderung noch immer nur Flächen der xxx aufgrund der dortigen 

Veränderungen betrifft. Ich stelle mir daher auch die Frage, ob es der Gemeinde-

verwaltung und allen Gemeinderäten bewusst ist, dass es sich um 2 verschiedene 

Gewerbebetriebe handelt. 

(Anlage „715491209341_22163_Auenwald_Riedbaechle_BEGRUeNDUNG“). 

 
Nach der Gemeinderatssitzung vom 25.09.2023 konnte ich im Rahmen der öffentlichen 

Beteiligung am 28.09.2023 in einem persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Herr 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernst, Bauamtsleiter Herr Mayer, und dem Planer von roosplan meine Bedenken zum 

Bebauungsplan vortragen. Hier wurde mir von Seiten der Gemeindeverwaltung und vom 

Planer auch nochmals bestätigt, dass es ohne Gewerbebetrieb kein Wohnrecht mehr 

geben wird. Meine Mutter könnte z.B. im Haus Elim unterkommen. Schon bei diesem 

Termin hatten wir gemeinsam die gegensätzlichen Vor- und Nachteile von Mischgebiet 

und eingeschränktem Gewerbegebiet besprochen. Ich hatte mich bei diesem Gespräch 

deutlich gegen die Umsetzung des neuen Bebauungsplans ausgesprochen. Einen Ein-

spruch könnte ich trotzdem noch erheben. Erfolgversprechend sei dies jedoch nicht. Der 

angesprochene Wertverlust muss akzeptiert werden. Um die Durchsetzung des 

Bebauungsplans zu verhindern wäre noch der Klageweg möglich und dies mit sehr 

geringen Erfolgsaussichten und sehr hohen Kosten. So habe ich mich auf den Vorschlag 

eingelassen, einen kleinen Teil des Flurstückes 27 auszunehmen. Damit besteht wenigs-

tens noch die Möglichkeit ein Tiny House realisieren zu können, um im Ruhestand in 

meiner Heimat bleiben zu können. Der angepasste Bebauungsplan war am 19.02.2024 

zur Abstimmung in der Gemeinderatssitzung vorgelegt. Die öffentliche Beteiligung steht 

dazu noch aus und wurde terminlich noch nicht bekannt gegeben. In welcher Form die 

Gemeindeverwaltung ein Wohnverbot im bestehenden Wohnhaus für nicht Gewerbe-

treibende durchsetzt bleibt abzuwarten. Ich hoffe jedoch, dass ein Verbleib im eigenen 

Haus wie in vielen anderen Fällen in der Gemeinde auch geduldet wird. Wer den finan-

ziellen Schaden und den Wertverlust der Grundstücke trägt konnte mir von Seiten der 

Gemeindeverwaltung noch niemand mitteilen. Oder ist hier gar ein Werteausgleich 

vorgesehen? 

Alle Gemeinderatsfraktionen möchte ich daher nochmals darum bitten, eine Entschei-

dung auch aus der Sicht der betroffenen Eigentümer zu fällen. Mit Leib und Seele bin ich 

Auenwalder, engagiere mich für das Gemeinwohl, für die Gewerbetreibenden und seit 

über 40 Jahren für die Turnerjugend des TSV Lippoldsweiler. Gerne möchte ich in 

Auenwald und in Hohnweiler bleiben, ohne befürchten zu müssen im Ruhestand eine 

neue Bleibe suchen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

xxx 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlüssen 

15. 
 

 

 
 

xxx GmbH & Co KG 
Bad  Heizung  Flaschnerei 

Däfernstraße 5 

71549 Auenwald 

Xxx 

Xxx 

xxx 

xxx GmbH & Co KG      HRA 270882  

Komplementärin:  xxx Verwaltungs GmbH HRB 271626 

- Amtsgericht Stuttgart -  Geschäftsführer xxx 
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Anlage 4b 

 

Gemeinde Auenwald 
OT Unterbrüden 

 

 

Bebauungsplan "Am Riedbächle" 
08119006_1241_045_00_ABW 
 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 

 

Verfahrensschritt: 

Abwägung eingegangener Stellungnahmen 

aus der öffentliche Gemeinderatssitzung am 19.02.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

71522 Backnang 

Adenauerplatz 4 

Tel.: 07191 – 73529 - 0 

info@roosplan.de 

www.roosplan.de 

 

Projektbearbeitung: Andreas Gutscher, B.Sc. Stadt- und Raumplanung 

   Karsten Heuckeroth, Stadtplaner 

Projektnummer: 22.163 
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Folgende Behörden wurden um Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind 

hervorgehoben.  

 

Nr. 1 Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Nr. 2 Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Nr. 3 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 4 Verband Region Stuttgart mit Fristverlängerung bis 19.07.2023 

Nr. 5 Vermögen und Bau Baden Württemberg 

Nr. 6 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Nr. 7 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Regionalbereich Süd 

Nr. 8 Handwerkskammer Region Stuttgart 

Nr. 9 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

Nr. 10 Polizeipräsidium Aalen 

Nr. 11 Gemeinde Althütte 

Nr. 12 Gemeinde Sulzbach an der Murr 

Nr. 13 Gemeinde Weissach im Tal 

Nr. 14 Stadt Backnang und 

Nr. 15 Stadt Backnang Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit gemeinsamer Stellungnahme 

Nr. 16 Stadt Murrhardt 

Nr. 17 Stadtwerke Backnang 

Nr. 18 Landesnaturschutzverband BW 

Nr. 19 DB Regio Bus Baden-Württemberg 

Nr. 20 Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) 

Nr. 21 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart VVS 

Nr. 22 Abfallwirtschaft Rems-Murr AWRM 

Nr. 23 Evangelische Kirchengemeinde Lippoldsweiler 
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Nr. 24 Katholische Kirchengemeinde Auenwald 

Nr. 25 Deutsche Telekom Technik GmbH 

Nr. 26 Netze BW GmbH 

Nr. 27 Syna GmbH 

Nr. 28 Terranets BW GmbH auf Negativliste s. Nr. 32 

Nr. 29 TransnetBW GmbH auf Negativliste s. Nr. 32 

Nr. 30 Vodafone BW GmbH (Unitymedia BW GmbH) 

Nr. 31 Zweckverband Bodensee – Wasserversorgung auf Negativliste s. Nr. 32 

Nr. 32 Liste nicht betroffener Leitungsträger 

 

 

Private Stellungnahmen gingen nicht ein. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis ist bereits in Ziffer III.16 enthalten. 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da keine Höhenfestsetzungen von Straßen erfolgt sind, trifft das für diesen 

Bebauungsplan nicht zu. 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Der Hinweis in Ziffer III.8 des Textteils wird 

entsprechend korrigiert. 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gutachten für den Planbereich liegt nicht vor, bekannt sind Untersuch-

ungen im Zusammenhang mit einer Wohnbebauung an der Hauptstraße. 

Daraus ergab sich, dass auf den gewerblichen Flächen im Plangebiet keine 

unzumutbaren Emissionen vorliegen (s. Karte in Ziffer III.15 des Textteils).  

 
Beschluss vom 19.02.2024: Weitere Untersuchungen werden für entbehrlich 

gehalten. 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Standort für eine Einzelhandelsnutz-

ung uninteressant, weil zu weit ab von überörtlichen Verkehrsströmen. Da 

es sich um einen integrierten Standort handelt, besteht kein Grund dies von 

vorneherein auszuschließen.  

 

Auf die Gefahren ist in Ziffer III.6 und III.7 des Textteils hingewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, 

Änderungen sind derzeit nicht sinnvoll. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Flächen handelt es sich um eine integrierte Lage. Diese sind zwar 

durch eine Kreisstraße erschlossen, die jedoch so abseits aller Verkehrs-

ströme liegt, dass die Flächen bisher für einen Lebensmittelmarkt nicht in 

Betracht kamen. Eine Einzelhandelsnutzung für andere Produkte war daher 

noch unwahrscheinlicher. Zudem liegt ein Baugesuch für die zentrale Halle 

an der Straße vor, das Wohnmobilstellplätze und eine Sortieranlage für den 

benachbarten Landschaftsgärtner beantragt. Der Anregung kann daher 

bedenkenlos gefolgt werden, auch wenn dadurch eine erneute Beteiligung 

erforderlich wird. 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Im Textteil wird ergänzt: Außerdem sind 

Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bebauungsplangebiet besteht aufgrund der vorhandenen baulichen 

Anlagen und des Höhenversatzes nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, 

eine Wendeanlage anzulegen. Dazu müssten voll funktionsfähige gewerb-

lich nutzbare Hallen abgebrochen werden. Außerdem hat die Gemeinde bis 

auf den Feldweg keinerlei Flächen im Eigentum und müsste diese erst 

erwerben. 

 

Außerdem ist im östlichen Anschluss eine große Fläche im Eigentum des 

Landkreises vorhanden, die sich bei erster Betrachtung für eine Wende-

anlage für Gelenkbusse eignen könnte. Auch eine Aufstellfläche müsste 

dort realisierbar sein, die Detailplanungen müssten allerdings noch den 

Fuß- und Radwegeverkehr berücksichtigen.  

 

 
 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Die Wendeanlage wird nicht innerhalb des 

Plangebietes vorgesehen, die Festsetzungen so belassen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

22. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

22. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme der Hinweise 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Die Hinweise werden im Textteil und der 

Begründung ergänzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Beschluss vom 19.02.2024: Kenntnisnahme 
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32. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 


